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Assıstenz gebeten werden Wenn also Del SC der he
die beıden bestellten Zeugen abwesend aicCh, aIuUur aber andere
„eute zugegen dıe den Konsensaustausch auf TUn
ıhrer persönlichen Wahrnehmung bestätigen können, ıst cdıe
Ehe gültıg Beıl der Konvalıdation der Ehe während des
Hochzeı:tsmahles dürfiten die näheren mstande ohl g-

SCIHN, daß mehrere dıe rage des Pfarrers un dıe Antwort
der Brautleute hörten egen der Zeugen War also die Ehe
NIC. ungültig.

Dagegen ist eiINn anderer Umstand mehr eachten
1e€ ] schon bereıts gesagt wurde, muß eiINe mangelnder
Form ungültige Ehe och einmal der vorgeschrıebenen Korm
geschlossen werden Die eijeute INusSsen also ıhren ONSECNS

Nun estiimm aber Ca  — 1134 „Die Konsenserneue-
rung muß C111 Willensakt SE11 ezug auf dıe Ehe, VOI
der bekannt ıst daß S1IC VON Anfang ungültig War Da also
e1In „neuer“ Wiıllensakt verlangt wird genügt es nıicht NUur den
früheren Wiıllensakt bekräftigen die jetzıge ehelıche Wiıllens-
erklärung muß vielmehr vollständıg unabhängı VOoO  — der ersten
erfolgen Dies ist. aber NUur ann möglıch WEeNN derjenıge, welcher
den ONsens erneuer‘ weiß daß dıe Ehe bis jetz och nıcht
gültig War 2) Es ıst. er klar, daß die „Konsenserneuerung '  9

WI1C S16 der Pfarrer bei dem Hochzeitsmahl veranlaßte, AÄMEE Kon-
valıdierung der Ehe N1C ausreichte, weıl cdıe eleute ja N1ıC
wußten, daß ihre ı der Kapelle des Krankenhauses geschlossene
Ehe ungültig SC1

Demnach sind el Ehen, welche der Pfarrer konvalidieren
wollte, och ungültig. Es bleibt. qalso nıchts anderes übrıg, als
die beıden Paare och einmal ZUTLC Kingehung der Ehe der
vorgeschrıebenen Form veranlassen oder wWwenn 1€es N1C
gut gehen sollte) sanatıo radıce einzugeben.

Münster (Westfi.) Dr erıD0er: 0ONe CGap
11 (Verkau geweihter Gegenstände. Eın Priester

ZUN dem Nachlaß andern Priesters Von dessen en
annehmbaren Preise unter anderem auch erstanden

eIlc CIN19E Meßgewänder un verschiedene Andachtsgegen-
stände, cdie mıt assen versehen Be1i Konferenz
U kam die Sprache darauf, und esS entstan: eln lebhafifter
Streit darüber, ob dıe Handlungsweise des Priesters rlaubt
SEWESECHN SCIH, un ob dıe Gegenstände uUurc den Verkauf N1ıC
die el un die Ablässe verloren hätten.

Vgl Schäfer, Das Eherecht® /®%, 263
Knechlt, Handbuch des kath Eherechtes, 642 /643
Vegl. Knecht, o} 740; Jone, Katholische Moraltheologie,

I1



793

ber den Verlust der Ablässe, welche miıt Rosenkränzen
oder andern Gegenständen, Teuzen und Statuen, ver-
bunden SInd, estimm Can 924, Sı2 „Ablässe, welche miıt
Rosenkränzen und andern Gegenständen verbunden sınd, sehen
mıt dem Untergang oder dem Verkauf der Sachen verloren.“
Wenn also der Priester Kruzilixe oder Statuen gekauft hat,
aut welche dıe Apostolischen Ablässe geweıiht ann
gingen die Ablässe verloren, auch WEenNnnNn der Ver  au ganz
prıvatım erfolgte.

Anders verhält es sich miıt em Verluste der Weihe und der
Konsekrattion. Hierüber sagt %ß  S 1303; „Benedizierte oder
konsekrierte heilıge Gerätschaften (sacra supellex) verlieren ıhre
el oder Konsekration: wenn sS1€e solche Beschädigungen
oder Veränderungen aufweılsen, daß s1e iıhre ursprüngliche Form
verloren en und ihrer eigentlichen Bestimmung N1IC
mehr gebrauchen SINd; WenNnn sS1e Zzu ungezlemenden Dingen

gebraucht oder Z öffentlichen Verkaufe ausgeste werden. “
Der eicl un die Meßgewänder. en also die Konsekration,
DeZW. die _ Benediktion ehalten, wWenn der Priester sS1e privatım
gekauft hat, N1IC aber, WEln S1e öffentlich verkau wurden,

in einem Geschäfte, be1 einer Versteigerung, oder Wenn_
sS1e ın einer Zeitung .als verkäuflich inserlert wurden.

Verschieden VOonNn dieser rage 1sS die andere rage, ob der
Priester uUrc auf dieser Sachen Simonte egangen habe Die
Antwort hierauf gıbt ca  S 730 „Kıne Simonie jeg N1C ar

eın irdısches Gut TÜr eın anderes irdiısches Gut Ge=
geben wird, mıt dem aher ein geistiges (Grut verbunden ist,
Z D eın konsekrierter Kelch, vorausgesetzt, daß der Preıs nıcht
erhöht wird des amı verbundenen geistigen utes 1)a
in der Anfirage gesagt wird, die Sachen selen einen
nehmbaren Preis erworben worden, ] en die el  : dıe
Konsekration un die Ahblässe anscheinend keinen influß aus-
geuü auf cdıe Preisbildung. Trifft diese Voraussetzung dann
wurde die un der Simonie nıcht begangen. Dies cheint ganz
allgemeın gelten sowohl für den Erwerh des Kelches und
der Meßgewänder als auch bezüglich des Frwerbes der mıt AB

lässen versehenen Andachtsgegenstände. Weıil nämlich in dem
erwähnten Ca  S 730 keine Einschränkung In ezug auf egen-

stände gemacht wird, dıe miıt ässen versehen sınd, sondern
es Sanz allgemeın el „eıIn irdisches Gut, mıt dem eın geistiges
Gut verbunden ıst“, gewıinnt man den Eindruck, daß diese

Bestimmung auch gelte für dıe Gegenstände, auf dıe Ablässe
geweıht sınd. Prümmer allerdings ist anderer Meınung Er
Ver«ecı chie Anschauung, daß durch Verkauf am} geweıhten
Gegenständen, cie mıt Ablässen versehen sind, Simoni1e (1urı1s 2
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ecclésiastici) begangen v\'erden.1) Für.diese Auffassung spricht der
Umstand, daß die Ablässe durch jeden Verkauf verloren sehenDaraus aber scheıint Man N1C mıiıt Gewißheit schließen Z
können, daß dıe Kirche jeden Verkauf derartiger ınge VeOeI-
l1etiLe Vor dem Erscheinen des Kodex gingen Ja die Ahblässe
auch verloren, WEeNN INna eınen bereıts gebrauchten Rosen-
kranz einen andern verschenkte. TOLZdem War s NIC VOCI-
oten, den Rosenkranz eines Verstorbenen einem andern

schenken. Umgekehrt scheint auch Simonie begangen werden
Pr können ohne daß dıe eıhe verloren geht, WEeNnN bei
einem prıyaten Verkauf VOoNn Meßgewändern ein höherer Preis
bezahlt wIrd, weıl sS1e geweiht sind. Es ist er N1C. VeI-
wundern, daß andere Autoren dıe Ansıcht vertreten,- durch
Verkauf Von Kosenkränzen, Kruzılixen, Statuen, qau{f welcheAblässe geweıht Sınd, werde keine Simoni1e egangen, obwohl
die Ablässe verlören gıingen. ‘ Diese Ansicht vertreten N@er-
meersch,?) KerTeres?) un Arregul.*) In der Praxıs ıst DE-
tattet, cdieser milderen Ansıcht iolgen.

Selbstverständlich ist es auch möglich, daß eım Verkauf
VOoONn geweılhten (Gegenständen dıe olchen Dingen schuldigeEhrfurcht geiehlt werden kann, ohne daß Simonie begangenwird. 1€eSs könnte leicht zutreffen bel einer öffentlichen
Versteigerung. In einem olchen Falle würde man dann eben
WI1e be1 eliner anderen unwürdigen Behandlung heiliger egen-stände sıch eines Dakrılegs schuldig machen, das Je ach dem
Ta der Unehr
se1ın annn erbiet_igkeit eine eichte oder schwere un  ©

Münster Westf£.). IIr Hertbert one M. Cap.
(Das Kloster als TDe nach einer verstorbenen S

ster.) DIie Bäuerin averla hat nach iıhrem verstorbenen Manne
den Hof mıt Joch uten (Grundes übernommen. S1e hat
sechs Kınder Der lteste Sohn heiratet VOo Hof WE un Thält
als vorläufiges Heiratsgut 2000 Die Tochter Felızıtas geht1NSs Kloster un erhält 1200 Aussteuer ın barem. uberdem
jefert dıe Mutter ach un ach S00 In Sachen für iıhre
Jochter ans Kloster Schwester Felizıtas stirbt. NnUu Zzwel Te
nach ıhrer Profeß 1m er VOoO  — 31 Jahren BlutvergiftungVor ihrem ode sandte sıe ıhrer kranken Mutter och olgendeBotschaft ACH 1  e meınem Versprechen nachzukommen un
me1n. Erbteil dem Kloster zukommen lassen. J)as wıird uch
Tür dıe Familie degen bringen.“ Welche Pflichten
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